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1a

zu Verjüngungszwecken erlaubt. Wurzelrodungen sind nicht

zu erhaltender Baum

Die als zu erhaltend festgesetzten Bäume dürfen grundsätzl
werden. Ist dies aus Alters-, Gefahren- oder baulich beding
lich, muss ein entsprechendes Gutachten erbracht werden. D
eine Abstimmung mit der Stadt Landsberg am Lech - Referat Sta
erfolgen.

Aus den oben genannten Gründen gefällte Bäume sind durch die
dem Grundstück zu ersetzen, mindestens mit einer Pflanzung
umfang von 20 - 25 cm, gemessen in 1,00 m über dem Boden.

Zum Erhalt von erhaltenswerten Bäumen sind bei Baumaßnahme
enden gesetzlichen Regelungen (z.B. DIN 18920, RAS-LP4, BN
ten. Insbesondere der Kronentraufebereich und weitere 1,5
so zu schützen, dass dieser weder befahren, noch als Lagerpl
dort weder maschinell Boden abgetragen, noch aufgeschütte
In diesem Bereich dürfen keine Leitungen verlegt werden. Di
und darf nicht beschädigt werden. Die Pflege und Kontrolle i
gemäß den einschlägigen Regelwerken der Forschungsgesell
lung Landschaftsbau e.V. (FLL), und so häufig durchzuführe
ischer Wuchs erhalten bleibt und die Verkehrssicherheitsp

Erhaltenswerter und ortsbildprägender Baum

Die als zu erhaltend und ortsbildprägend festgesetzten Bäu
nicht beseitigt werden. Ist dies aus Alters-, Gefahren- ode
den erforderlich, muss rechtzeitig bei der zuständigen Ste
der Antrag mit einem Gutachten eines öffentlich bestellten
reicht werden. Wird von der Stadt Landsberg die Genehmigung
ist auf dem selben Grundstück innerhalb eines Radius von 5 m v
Standort aus gemessen, die selbe Baumart gemäß den geltende
als Hochstamm mit einem Mindestumfang von 25-30 cm gemessen
Boden fachgerecht zu pflanzen. Gesetzlich festgeschriebe
einzuhalten. Die Pflanzung ist der Stadt Landsberg anzuzei

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.5.

4.5.1.

4.5.2. Zum Erhalt von erhaltenswerten und ortsbildprägenden Bäum
nahmen die entsprechenden gesetzlichen Regelungen (z.B. D
BNatSchG) zu beachten. Insbesondere der Kronentraufebere
sind zu allen Seiten so zu schützen, dass dieser weder befahr
genutzt wird und dort weder maschinell Boden abgetragen, no
verdichtet wird. In diesem Bereich dürfen keine Leitungen v
ist zu schützen und darf nicht beschädigt werden. Die Pflege
gerecht, z. B. gemäß den einschlägigen Regelwerken der Fors
Landesentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), und so häufi
pflanzentypischer Wuchs erhalten bleibt und die Verkehrss


